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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.04.1960

Norm

ZPO §393 Abs3

ZPO §502 Abs3 Db

Rechtssatz

Wurde von den Untergerichten über einen Schadenersatzanspruch von 15000,-- S ein gleichlautendes Zwischenurteil

über den Grund des Anspruches gefällt, wobei Mitverschuldensquoten festgelegt wurden, ist die Revision unzulässig,

wenn das Urteil von den Parteien nur hinsichtlich einer Quote von 1/3 Mitverschulden angefochten wurden, weil

demnach das Berufungsgericht nur über einen 10000,-- S nicht übersteigenden Betrag entschieden hat.
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